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müdung, Atcmstörnng oder Schweiß. N'ach

Rückkehr eine tzalbe Stunde Ruhe, dann

Abendessen. Das Nuhebednrfnis ist übrigens
individuell und auch nach dem Grade (Stadium)
der Kranktzeit sehr verschieden. Im vortnbcr-

knlösen und im ersten Stadium der Jnfektiv»
(der Aufnahme der Kranheitskeime) ist absolute

Ruhe nicht zuträglich, weil sie den Appetit
und die Verdaunngöarbeit vermindert, sowie

die allgemeine Ernährung stört. Besser ist

langsames Spazierengehen oder -fahren, ans-

gewählte Hand-Beschäftigungen. Zuverlässige

Kontrolle der Körperwärme mittels Thermo-
meter: täglich dreimalige Messung und genaue

Aufzeichnungen (Temperatnrzcddel). Bei der

geringsten, auch nur flüchtigen Erhebung,

wenn die Mittagstemperatnr des Blutes über

l« mehr als morgens erreicht: Bettruhe, die

durch ein einfaches Ruhen auf dem Liege-

stuhl keineswegs zu ersetzen ist. Der gegebene

Maßstab für die Bemessung der Menge (Dosis)

von Arbeit und Ruhe ist einmal die Temperatur,
dann der Verlauf der Lnngenverändernngen

und endlich der Allgemeinzustand.

Erzictzung tz in sichtlich Husten, des

Auswurfs und Atmung. Es darf nicht

jedem nervösen Hustenreiz, jedem Kitzel im

Hals nachgegeben werden, weil dies zu Er-

brechen führen, die Lunge schädigen und

Bluthusten hervorrufen kann. Dies ist im

Sanatorium leicht zu erreichen, oft nur recht

schwer und nur mit dem Einsatz der ganzen

Autorität zu Hanse. Notwendig und nützlich

ist nur der Husten, der zur HerauSbeförderung

des Auswurfes (Sputum) dient. Für das

Ausspucken gibt es eine bestimmte Regel.

Die kotkreui-liottsrie

Mit berechtigter Freude können wir un-

fern Lesern mitteilen, daß durch eine will-
kommene Zuwendung das Kapital des schweiz.

Roten Kreuzes um die schöne Summe von

Znsannnenziehung des Rachens bei gleich-

zeitiger brüsker Ausatmung soll das Sputum
auf die Basis der Zunge bringen, von wo

es nach vorn geschafft wird, um es dann

in die Taschenspnckflnsche fallen zu lassen,

die für jeden Lnngentnberkulösen unentbehrlich

ist. Junge Frauen besonders schlucken daS

Sputum ans Eitelkeit häufig herunter: dies

ist unter allen Umständen zu untersagen.

Atmung: ES soll sich keineswegs um
eine häufige, rasche Ventilation der Lungen

handeln, sondern tiefe Einatmungen (Lungen-

spitzen) und ein wenig forcierte Ausatmungen

(Kräftigung der Atcmmusknlatur), jede Stunde
ein parmal gewissenhaft. Unbedingt nur Nasen-

atmnng (Kälte der Luft, Staub).
Geschlechtliche Aufregungen sind prinzipiell

zu untersagen. Während der Regeln Bett-

ruhe. Im übrigen: als Mädchen: nicht hei-

ratein als Frau: nicht schwanger werden:

als Mutter: nicht stillen.

Vorbeugendes Verhalten hinsichtlich
Ansteckung: Beim Husten Hand und Taschen-

tnch vor den Mund halten; peinliche anti-

septische Behandlung der Taschenspnckflasche,

des porzellanenen Nachtgeschirres und des

Inhaltes: erst dann ins Klosett leeren. Nach

jeder Mahlzeit das Eßgerät mit kochendem

Wasser behandeln.

Alles Weißzeug eines Tuberkulösen ist

voir dem der Familie zu trennen und des-

infiziert zur Wäsche zu geben. Alle Personen,

die dem Kranken irgendwie bazillär gefährlich

werden können, fernhalten. Womöglich Ent-

fernnng der Kinder.
< „Schweiz. Blätter siir Gesmidheitspsiege".)

à Kciià5ciu55tsllung.

Fr. tz.'>M() vermehrt worden ist. Die Ent-

stehungsgeschichte dieser Zuwendung ist kurz

folgende:
Ais im Angnst >!>! k der Krieg ausbrach,
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wurde auch der Erfolg der noch nicht an-

gebrochenen vierten Lotterie der LandcsauS-

stellung in virage gestellt.

Nun hat das Direktivnskoinitee dieses Um

ternchmens, einerseits um die schon entsinn-
denen Lotteriekostcu zu decken, anderseits um
dem vaterländischen -'»weck der schweizerischen

Landesausstellung in diesen ernstesten Leiten

besonders Ausdruck zu verleihen, das Note

Kreuz um seine Mithilfe bei der Durchfichrnng
dieser vierten Lotterie angefragt, indem eS

ihm die Hälfte des Reingewinnes versprach,

während die andere Hälfte den kantonalen

Notstandsaktionen zugute kommen sollte. Das
Rote Kreuz hat nach genauer Würdigung der

Verhältnisse das Risiko ans sich genoinmen
und seine Zweigvcreine, sonne seine Hilfsor-
ganisationen zur Mithilfe aufgefordert. Trotz
der durch den Krieg geschaffenen schwierigen

Lage und trotz der hohen Provisionen, die

allein einen totalen Ausverkauf der Lose er-

mvglichten, ja trotz allerhand Hindernissen,
die ihm in den Weg gelegt wurde», hat das

Rote Kreuz bei diesem Unternehmen nicht

nur keinen Schaden davongetragen, sondern

seinem Vermögen eine sehr nennenswerte

Summe einverleiben können. Die Durchsah-

rung der Lotterie gestaltete sich recht schwie-

rig, mit dem Verkauf der Lose haperte es

lange, ja, einzelne .Kantone verweigerten —
sogar unter strenger Strafandrohung — den

Vertrieb der Lose innerhalb ihrer Grenzen.

Die Anstellung tüchtiger, im Lotteriebetrieb

bewanderter Kräfte führte schließlich doch zum
siel und dabei haben namentlich unsere Sa-

maritcrvcreine zum Teil recht wacker mitge-

holfe». Sie haben es nicht zu bereuen ge-

habtu dank den ziemlich hohen Provisionen,
die ihnen für den LoSvcrkauf zugesichert wor-
den waren, haben verschiedene dieser Vereine

ihren Kassen namhafte Summen zuführen
können. Und dabei dürfen sie das Bewußt-
sein haben, für ein rein humanitäres Werk

gewirkt zu haben. Der Rechnungsabschluß

dieser vierten LandcSansstellungslotterie, der

Ende August k lU Ü stattfand, ergab dann als

Reingewinn die Dotalsummc von sH> 12<>,vv0.

Die eine Hälfte im Betrag von sich. G.MV
wurde den Kantonen für ihre Notstands-
aktioncu zugestellt, wobei in durchaus nobler

Weise auch diejenigen Kantone bedacht wnr-
den, die dem Werke ihre Hilfe verweigern zu

müssen glaubten. Die zweite Hälfte ist, wie

eingangs gesagt, dem Kapital des schweize-

rischen Roten Kreuzes einverleibt worden.

Wir benützen diesen Anlaß, allen denjenigen,
die nnS bei diesem Unternehmen unterstützt

haben, herzlich für ihr Wohlwollen und ihre

Mitwirkung zu danken. Mögen sie die Ge-

nugtnnng empfinden, daß dies so willkommene

Geschenk einer Institution zugute kommt, die,

wie gerade die heutigen ernsten Zeiten bc-

weisen, viel Gutes zu tun berufen ist.

------gg^-

Kuz 6em Veràzleben.

Hade»« An See vom schweizerischen Roten Kreuz,

gweigvcrein Baden, am A>. August l!M! in Wiireu-
los durchgeführten Samariteriibuug nahmen, trotz des

unbestimmten Wetters, ea. kW Samariterinuen und

Samariter der Sektionen Würculos, Wetliiigcn, Reuen-

Iwf, Spreitenbach und Baden teil.

Um V Uhr versammelten sich die Teilnehmer beim

Steinlws in Wiirenlos, wo die Einteilung in die ver-

schiedenen WruPPcn stattfand. Es galt, im Steinbruch

ob Wiirenlos Verschüttete zu bergen, ihnen die erste

Hilse zuteil werden zu lassen und sie ins Arttspttal

zu tram-portieren. Bergung und Trausport der Ber-

unglückten war teilweise mit großen Schwierigkeiten

verbunden, um so mehr, weil die meisten schwere Ver-

letzuugeu auswiesen, die einen besonders sorgfältigen

Transpart erforderten. Auf dem rasch hergerichteten

Aotverbandplalz beim Steinbruch wurden den n»s

Kahlen und ab weisen und Schutthalden herbeigw
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